
Konsolidierte Lesefassung (Stand: 6. Juli 2020)1 
 

Zweite Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus 
 

Vom 13. März 2020 
 
   Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Februar 2020 (BGBl. I 
S. 148), verordnet die Landesregierung: 
 

§ 1 
 
   (1) Die folgenden Einrichtungen dürfen nicht zu Besuchszwecken betreten werden: 
 
1. Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 bis 7 des Infektionsschutzgeset-

zes, 
 
2. Einrichtungen nach § 36 Abs. 1 Nr. 2 des Infektionsschutzgesetzes, 
 
3. ambulant betreute Wohngemeinschaften im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des 

Hessischen Gesetzes über Betreuungs- und Pflegeleistungen vom 7. März 2012 
(GVBl. S. 34), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2016 (GVBl. 
S. 322). 

 
   (2) Abweichend von Abs. 1 dürfen Personen, die in einer Einrichtung nach Abs. 1 
versorgt werden, nur 
 
1. durch 
 
 a) Seelsorgerinnen und Seelsorger, 
 
 b) ihre Eltern, wenn es sich um ein minderjähriges Kind handelt, 
 
 c) Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Notarinnen und Notare, 
 
 d) sonstige Personen, denen aus beruflichen oder therapeutischen Gründen oder 

aufgrund hoheitlicher Aufgaben Zugang zu gewähren ist,  
 
 e) ehrenamtliche Personen im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 2 des Hessischen Geset-

zes über Betreuungs- und Pflegeleistungen in Ausübung ihres Amtes, oder 
 
2. im Rahmen einer Behandlung der spezialisierten Palliativversorgung nach § 37b 

Abs. 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
 

                                                           
1 In der Fassung am 6. Juli 2020 in Kraft tretenden Änderungen durch Art. 2 Nr. 1, 2 Buchst. d, 3 bis 7 

und 10 der Dreizehnten Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-
Virus vom 9. Juni 2020 (GVBl. S. 380), die am 10. Juni 2020 verkündet worden ist sowie der am 15. 
Juni 2020 in Kraft getretenen Änderungen des Art. 1 der Vierzehnten Verordnung zur Anpassung der 
Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 15. Juni 2020 (GVBl. S. 394) 
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besucht werden. Besucherinnen und Besucher nach Satz 1 Nr. 1 sind verpflichtet, ihre 
Besuchszeit auf das absolut erforderliche Mindestmaß zu beschränken. 
 
   (3) Die Einrichtungsleitung kann abweichend von Abs. 1 im Einzelfall für engste Fa-
milienangehörige Ausnahmen zulassen, wenn es nach Einschätzung der behandeln-
den Ärztin oder des behandelnden Arztes oder aus ethisch-sozialen Gründen dringend 
geboten ist, insbesondere bei Geburten oder Personen im Sterbeprozess. 
 
   (3a) Einrichtungen nach Abs. 1 Nr. 2 und 3 müssen über ein einrichtungsbezogenes 
Konzept zum Schutz vor der Übertragung von Infektionen durch Besucherinnen und 
Besucher nach Maßgabe der aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und 
der Handlungsempfehlungen des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integra-
tion sowie der einrichtungsbezogenen Hygienepläne verfügen, welches dem örtlich zu-
ständigen Hessischen Amt für Versorgung und Soziales vorzulegen ist. Abweichend 
von Abs. 1 können Personen, 
 
1. die in Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer und pflegebedürftiger 

Menschen nach Abs. 1 Nr. 2 oder 3 versorgt werden, binnen einer Kalenderwoche 
dreimal eine Besucherin oder einen Besucher, 

 
2. die in Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung behinderter Menschen nach 

Abs. 1 Nr. 2 oder 3 versorgt werden, täglich eine Besucherin oder einen Besucher 
 
empfangen. Die Einrichtungsleitung einer Einrichtung nach Abs. 1 Nr. 2 oder 3 kann 
aufgrund der infektiologischen Situation, der räumlichen und persönlichen Ausstattung 
oder der Verfügbarkeit von ausreichender persönlicher Ausstattung die Besuchsmög-
lichkeiten nach Satz 2 einschränken; jedoch ist jeder in der Einrichtung versorgten 
Person mindestens ein Besuch durch eine Person für mindestens 1 Stunde je Kalen-
derwoche zu ermöglichen. Eine Einschränkung der Besuchsmöglichkeiten nach Satz 3 
bedarf der vorherigen Genehmigung durch das örtlich zuständige Hessische Amt für 
Versorgung und Soziales.  

   (3b) Besuche nach Abs. 3a sind bis zu einer abweichenden Entscheidung des Ge-
sundheitsamtes nicht mehr gestattet, wenn in der Einrichtung nach Abs. 1 Nr. 2 und 3 
ein nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtiges Infektionsgeschehen oder eine 
bestätigte Infektion mit SARS-CoV-2 vorliegt. 
 
   (3c) Die Einrichtungen nach Abs. 1 haben Name, Anschrift und Telefonnummer und 
die Besuchszeit jeder Besucherin und jedes Besuchers nach Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 und 
3a zur Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen zu er-fassen und die Daten 
für die Dauer eines Monats ab dem Besuch geschützt vor Einsichtnahme durch Dritte 
für die zuständigen Behörden vorzuhalten und auf Aufforderung an diese zu übermit-
teln sowie unverzüglich nach Ablauf der Frist zu löschen oder zu vernichten; die Best-
immungen der Art. 13, 15, 18 und 20 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) vom 27. April 2016 
(ABl. EU Nr. L 119 S. 1, Nr. L 314 S. 72, 2018 Nr. L 127 S. 2) zur Informationspflicht 
und zum Recht auf Auskunft zu personenbezogenen Daten finden keine Anwendung. 
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   (4) Besucherinnen und Besucher nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Abs. 3 und 3a müssen 
zu jeder Zeit 
 
1. mindestens 1,50 m Abstand zur besuchten Person einhalten, 
 
2. einen von der Einrichtung gestellten oder akzeptierten Mund-Nasen-Schutz tragen 

und 
 
3. den von der Einrichtungsleitung angeordneten Hygieneregeln nachkommen. 
 
Satz 1 gilt nicht, soweit es die Eigenart eines Besuches nach Abs. 2 Satz 1 erfordert. 
 
   (5) Abweichend von Abs. 2, 3 und 3a ist Personen mit Atemwegsinfektionen das 
Betreten von Einrichtungen nach Abs. 1 verboten. 
 

§ 1a 
 
   Soweit § 1 keine abweichenden Regelungen vorsieht, wird für 
 
1. Besucherinnen und Besucher in Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und 

Nr. 8 bis 10 des Infektionsschutzgesetzes sowie 
 
2. Patientinnen und Patienten von Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2, 4 und 

6 bis 10 des Infektionsschutzgesetzes 
 
das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung allgemein angeordnet. Mund-Nasen-Bede-
ckung im Sinne des Satz 1 ist jede Bedeckung vor Mund und Nase, die auf Grund ihrer 
Beschaffenheit unabhängig von einer Kennzeichnung oder zertifizierten Schutzkate-
gorie geeignet ist, eine Ausbreitung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln oder 
Aerosolen durch Husten, Niesen oder Aussprache zu verringern. Satz 1 gilt nicht für 
Kinder unter 6 Jahren oder Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträch-
tigung oder einer Behinderung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können. Das Ab-
setzen der Mund-Nasen-Bedeckung ist gestattet, soweit es für die Inanspruchnahme 
einer ärztlichen oder pflegerischen Dienstleistung notwendig ist. Die Leitung der Ein-
richtung kann weitergehende Maßnahmen anordnen. 
 

§ 2 
 
   (1) Kindertageseinrichtungen und Kinderhorte nach § 33 Nr. 1 des lnfektionsschutz-
gesetzes und Kindertageseinrichtungen nach § 25 des Hessischen Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzbuchs vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 698), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 13. September 2018 (GVBl. S. 590), dürfen durch Kinder nicht be-
treten werden, wenn sie oder die Angehörigen des gleichen Hausstandes Krankheits-
symptome für COVID-19 aufweisen oder in Kontakt zu infizierten Personen stehen 
oder seit dem Kontakt mit infizierten Personen noch nicht 14 Tage vergangen sind. 
Satz 1 gilt nicht, soweit Angehörige des gleichen Hausstandes aufgrund ihrer berufli-
chen Tätigkeit nach Nr. 10 der Anlage in Kontakt zu infizierten Personen stehen. 
 
   (2) Einrichtungen nach Abs. 1 dürfen durch dort tätige Personen nicht betreten wer-
den, wenn sie Krankheitssymptome für COVID-19 aufweisen, in Kontakt zu infizierten 
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Personen stehen oder seit dem Kontakt mit infizierten Personen noch nicht 14 Tage 
vergangen sind. 

 
   (3) Mit Zustimmung des Jugendamtes können abweichend von § 25b des Hessi-
schen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs weitere Personen, für die ein aktuelles er-
weitertes Führungszeugnis vorliegt, mit der Leitung einer oder der Mitarbeit in einer 
Kindergruppe betraut werden. Vom personellen Mindestbedarf nach § 25c des Hessi-
schen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs kann nach Beratung durch das Jugendamt 
vorübergehend abgewichen werden. 
 

§ 2a 
 
Erlaubnispflichtige Kindertagespflegestellen nach § 43 Abs. 1 des Achten Buches So-
zialgesetzbuch dürfen durch Kinder nicht betreten werden, wenn sie, die Angehörigen 
des gleichen Hausstandes oder die Tagespflegeperson Krankheitssymptome für CO-
VID-19 aufweisen oder in Kontakt zu infizierten Personen stehen oder seit dem Kon-
takt mit infizierten Personen noch nicht 14 Tage vergangen sind. Satz 1 gilt nicht, so-
weit Angehörige des gleichen Hausstandes aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit nach 
Nr. 10 der Anlage in Kontakt zu infizierten Personen stehen. 
 

§ 3 
 
   (1) Der Unterricht und andere reguläre schulische Veranstaltungen an Einrichtungen 
nach § 33 Nr. 3 des Infektionsschutzgesetzes haben so zu erfolgen, dass ein Mindest-
abstand von 1,5 Metern zwischen Personen sichergestellt werden kann. Die Gruppen-
größe darf in der Regel 15 Personen nicht überschreiten. Die Empfehlungen des Ro-
bert Koch-Instituts zur Hygiene sind einzuhalten. Satz 1 und 2 gelten nicht für den 
Unterricht in den Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Grundschulen und der Grundstufen der 
Förderschulen. 
 
 
   (2) Schülerinnen, Schüler und Studierende dürfen den Präsenzunterricht und andere 
reguläre schulische Veranstaltungen an Einrichtungen nach § 33 Nr. 3 des Infektions-
schutzgesetzes nicht besuchen 
 
1. wenn sie oder die Angehörigen des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome 

für COVID-19 aufweisen oder in Kontakt zu infizierten Personen stehen oder seit 
dem Kontakt mit infizierten Personen noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 

 
2. wenn sie krankheitsbedingt, aufgrund ihres Alters oder des Stands ihrer geistigen, 

körperlichen und motorischen oder emotionalen und sozialen Entwicklung nicht in 
der Lage sind, den Mindestabstand einzuhalten. 

 
Ihr Fehlen gilt als entschuldigt. Satz 1 Nr. 1 gilt nicht, soweit Angehörige desselben 
Hausstandes aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit nach Nr. 10 der Anlage in Kontakt zu 
infizierten Personen stehen. 
 
   (3) An den Schulen für Kranke entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter nach 
Anhörung der Eltern und in Absprache mit dem Klinikpersonal im Einzelfall über die 
Beschulung. 
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   (4) Die Präsenzpflicht der Lehrkräfte, der sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie der Schulleitungsmitglieder an den öffentlichen Schulen entfällt, 
wenn sie Krankheitssymptome für COVID-19 aufweisen, in Kontakt zu infizierten Per-
sonen stehen oder seit dem Kontakt mit infizierten Personen noch nicht 14 Tage ver-
gangen sind. Satz 1 gilt nicht, soweit Angehörige desselben Hausstandes aufgrund 
ihrer beruflichen Tätigkeit nach Nr. 10 der Anlage in Kontakt zu infizierten Personen 
stehen. 
 
   (5) Auf Antrag werden von der Teilnahme am schulischen Präsenzbetrieb an den 
öffentlichen Schulen befreit: 
 
1. Schülerinnen, Schüler und Studierende, Lehrkräfte, sozialpädagogische Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter, wenn sie oder Personen, mit denen sie in einem Haus-
stand leben, bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus aufgrund einer vorbe-
stehenden Grunderkrankung oder Immunschwäche dem Risiko eines schweren 
Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind sowie 

 
2. Schülerinnen, Schüler und Studierende, wenn Personen, mit denen sie in einem 

Hausstand leben, über 60 Jahre alt sind. 
 
Eine Befreiung von Lehrkräften nach Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für die Wahrnehmung von 
Verwaltungsaufgaben sowie für die Teilnahme an Dienstversammlungen, Dienstge-
sprächen, Abstimmungsgesprächen mit Kolleginnen oder Kollegen, Konferenzen der 
Lehrkräfte und ähnliche Besprechungen in Präsenzform, bei denen länger als 15 Mi-
nuten andauernde Kontakte zu Schülerinnen, Schülern oder Studierenden ausge-
schlossen sind. Einem Antrag nach Satz 1 Nr. 1 ist eine ärztliche Bescheinigung der 
Grunderkrankung oder Immunschwäche beizufügen, es sei denn, der Schule oder der 
personalführenden Stelle liegt bereits ein hinreichender Nachweis des Risikos vor. 
Vom Unterricht in den Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Grundschulen und der Grundstu-
fen der Förderschulen werden diejenigen Schülerinnen und Schüler ohne die in Satz 1 
genannten Voraussetzungen befreit, deren Personensorgeberechtigte gegenüber der 
Schulleitung schriftlich erklären, dass eine Beschulung im Präsenzunterricht nicht 
stattfinden soll. Schülerinnen und Schüler, die am Präsenzunterricht nicht teilnehmen, 
haben ihrer Pflicht zur Beschulung im Rahmen häuslicher Lernsituationen nachzukom-
men. 
 
   (6) In den Fällen des Abs. 5 besteht die Arbeits- oder Dienstverpflichtung der Lehr-
kräfte sowie der sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dienst des 
Landes sowie die Pflicht der Schülerinnen, Schüler und Studierenden, an anderen 
schulischen Lehrangeboten teilzunehmen, im Übrigen fort. Dasselbe gilt in den Fällen 
des Abs. 2 und 4, sofern die Lehrkräfte, die sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Dienst des Landes sowie die Schülerinnen, Schüler und Studierenden 
nicht selbst erkrankt sind. 
 

§ 4 
 
   (1) Menschen mit Behinderungen dürfen Werkstätten für Menschen mit Behinderun-
gen nach § 219 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch oder Tagesstätten nach 
§ 219 Abs. 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sowie Arbeitsbereiche anderer 
Leistungsanbieter nach § 60 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch nicht betreten, 
wenn  
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1. sie sich in besonderen Wohnformen nach § 71 Abs. 4 Nr. 3 des Elften Buches 

Sozialgesetzbuch befinden, 
 
2. sie bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 dem Risiko eines schweren Krankheitsver-

laufs ausgesetzt sind, 
 
3. sie nicht in der Lage sind, die notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln nach 

Abs. 5 unter Zuhilfenahme der üblichen Unterstützungsleistungen einzuhalten, 
 
4. sie oder die Angehörigen des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für CO-

VID-19 aufweisen oder in Kontakt zu infizierten Personen stehen oder seit dem 
Kontakt mit infizierten Personen noch nicht mehr als 14 Tage vergangen sind, oder 

 
5. in der Werkstatt oder dem Arbeitsbereich ein nach dem Infektionsschutzgesetz 

meldepflichtiges Infektionsgeschehen oder eine bestätigte Infektion mit SARS-
CoV-2 vorliegt. 

 
   (2) Menschen mit Behinderungen dürfen Tagesförderstätten nach § 219 Abs. 3 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch nicht betreten, wenn  
 
1. sie sich in besonderen Wohnformen nach § 71 Abs. 4 Nr. 3 des Elften Buches 

Sozialgesetzbuch befinden, 
 
2. sie bei ihren Erziehungsberechtigten, Eltern oder anderen Angehörigen wohnen 

und ihre Betreuung sichergestellt ist, 
 
3. sie alleine oder in Wohngruppen wohnen und sich selbständig versorgen können 

oder eine Betreuung erhalten, 
 
4. sie oder die Angehörigen des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für CO-

VID-19 aufweisen oder in Kontakt zu infizierten Personen stehen oder seit dem 
Kontakt mit infizierten Personen noch nicht mehr als 14 Tage vergangen sind, oder 

 
5. in der Einrichtung ein nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtiges Infektions-

geschehen oder eine bestätigte Infektion mit SARS-CoV-2 vorliegt. 
 
   (3) Das Betretungsverbot nach Abs. 1 oder 2 gilt nicht für Menschen mit Behinde-
rungen nach Abs. 1 Nr. 1 oder Abs. 2 Nr. 1, wenn die besondere Wohnform unmittelbar 
räumlich mit der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen, Tagesstätte oder Tages-
förderstätte verbunden ist und sich dort keine weiteren Menschen mit Behinderungen 
aufhalten. 
 
   (4) Die Werkstatt, die Einrichtung oder der andere Leistungsanbieter hat in den Fäl-
len des Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr. 2 eine Notbetreuung im notwendigen Umfang 
sicherzustellen, wenn  
 
1. ein in der Häuslichkeit lebender Erziehungsberechtigter, Elternteil oder Angehöriger 

zu einer der in der Anlage genannten Personengruppen gehört oder  
 
2. aufgrund eines besonders hohen Pflege- oder Betreuungsaufwandes im Einzelfall 
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eine Betreuung durch die Erziehungsberechtigten, Eltern oder Angehörigen im 
häuslichen Rahmen nicht erfolgen kann. 

 
   (5) Die Träger der Werkstätten, Einrichtungen und anderen Leistungsanbieter nach 
Abs. 1 oder 2 haben dafür Sorge zu tragen, dass  
 
1. ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen, ausgenommen zwischen 

Angehörigen des gleichen Hausstandes, eingehalten wird, soweit keine geeigneten 
Trennvorrichtungen vorhanden sind, und 

 
2. für den Fahrdienst und den Betrieb der Werkstatt, Einrichtung oder des Arbeitsbe-

reichs ein einrichtungsbezogenes Konzept zum Schutz vor der Übertragung von 
Infektionen nach Maßgabe der aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts 
sowie einrichtungsbezogene Hygienepläne vorliegen und umgesetzt werden. 

 
   (6) § 2 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 

§ 5 
 
   (1) Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen nach § 41 Abs. 1 des Elften Buches Sozi-
algesetzbuch müssen über ein einrichtungsbezogenes Konzept zum Schutz vor Infek-
tionen mit SARS-CoV-2 nach Maßgabe der aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-
Instituts und der Handlungsempfehlung des Hessischen Ministeriums für Soziales und 
Integration sowie über einrichtungsbezogene Hygienepläne verfügen. Pflegebedürf-
tige dürfen Einrichtungen nach Satz 1 nicht betreten, wenn 
 
1. die Tages- oder Nachtpflegeeinrichtung unmittelbar räumlich mit einer stationären 

Pflegeeinrichtung nach § 71 Abs. 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch verbunden 
ist, 

 
2. sie oder die Angehörigen des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für 

COVID-19 aufweisen oder in Kontakt zu infizierten Personen stehen oder seit dem 
Kontakt mit infizierten Personen noch nicht mehr als 14 Tage vergangen sind, oder 

 
3. in der Tages- oder Nachtpflegeeinrichtung ein nach dem Infektionsschutzgesetz 

meldepflichtiges Infektionsgeschehen oder eine bestätigte Infektion mit SARS-CoV-
2 vorliegt. 

 
   (2) In den Fällen des Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 sollen die Tages- und Nachtpflegeeinrich-
tungen eine Notbetreuung für Pflegebedürftige einrichten, wenn 
 
1. eine der Pflegepersonen zu einer der in der Anlage genannten Personengruppen 

gehört, 
 
2. aufgrund eines besonders hohen Pflege- oder Betreuungsaufwandes im Einzelfall 

eine Betreuung durch die Pflegepersonen im häuslichen Rahmen nicht erfolgen 
kann. 

 
Für die Pflegebedürftigen nach Satz 1 gilt das Betretungsverbot nach Abs. 1, soweit 
ein Fall des Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 oder 3 vorliegt. 
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   (3) § 2 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 

§ 6 
 
   (1) Betreuungs- und Unterstützungsangebote im Vor- und Umfeld von Pflege wer-
den, soweit sie als Gruppenangebote durchgeführt werden, aufgrund einer erhöhten 
Ansteckungsgefahr untersagt. Hierzu zählen insbesondere die Angebote nach § 45c 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und § 45d des Elften Buches Sozialgesetzbuch. 
 
   (2) Für Einzelangebote gilt Abs. 1 nicht. Diese sind jedoch verboten, wenn ein Fall 
des § 4 Abs. 1 Nr. 4 vorliegt. 
 
   (3) § 2 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 

§ 7 
 
   (1) Die Durchführung von Einzelangeboten durch interdisziplinäre oder heilpädago-
gische Frühförderstellen für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder nach 
§ 46 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, heilpädagogische Praxen, Autismuszen-
tren und familienentlastende Dienste der Behindertenhilfe darf nur erfolgen, wenn 
 
1. 
 
 a) ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen eingehalten wird, soweit 

keine geeigneten Trennvorrichtungen vorhanden sind, oder 
 
 b) für die gesamte Dauer eines unmittelbaren persönlichen Kontaktes eine Mund-

Nasen-Bedeckung nach § 1a Satz 2 getragen wird und 
 
2. die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene eingehalten werden. 
 
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nach Satz 1 Nr. 1 Buchst. b ist entbehrlich 
 
1. für Kinder unter 6 Jahren oder 
 
2. wenn eine Mund-Nasen-Bedeckung aufgrund 
 
 a) einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung, 
 
 b) der Art der Dienstleistung, insbesondere aus pädagogischen Gründen, 
 
 nicht getragen werden kann. 
 
   (2) Die Durchführung von Angeboten nach Abs. 1 als Gruppenangebot ist untersagt. 
 
   (3) In den Fällen des Abs. 1 ist die Inanspruchnahme des Angebots oder die Durch-
führung der Therapiemaßnahmen dennoch ausgeschlossen, wenn ein Fall des § 4 
Abs. 1 Nr. 4 vorliegt. 
 
   (4) § 2 Abs. 2 gilt entsprechend. 
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§ 8 
 
   (1) Nur die Personen, die in Unterkünften nach 
 
1. § 3 Abs. 1 Satz 2 des Landesaufnahmegesetzes vom 5. Juli 2007 (GVBl. I S. 399), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2017 (GVBl. S. 470), oder 
 
2. § 4 Abs. 1 Satz 2 und § 5 des Gesetzes über die Aufnahme und Unterbringung von 

Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern vom 24. November 2009 (GVBl. I S. 436), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Oktober 2017 (GVBl. S. 294), 

 
wohnhaft sind oder die für die Aufrechterhaltung des Betriebs dieser Einrichtungen 
erforderlich sind, dürfen diese Einrichtungen betreten. Anderen Personen ist der Zutritt 
untersagt. 
 
   (2) Nach § 45 des Achten Buches Sozialgesetzbuch betriebserlaubnispflichtige sta-
tionäre Einrichtungen, die keine Kindertageseinrichtungen sind, dürfen nur von Perso-
nen betreten werden, die 
 
1. in der Einrichtung wohnhaft, 
 
2. für die Aufrechterhaltung des Betriebs dieser Einrichtungen erforderlich oder 
 
3. für die pädagogische oder therapeutische Arbeit erforderlich 
 
sind. Einrichtungen nach Satz 1 einschließlich der Einrichtungen für seelisch behin-
derte Kinder und Jugendliche im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 2 des Infektionsschutzge-
setzes, dürfen außerdem von 
 
1. 
 

a) den Personensorgeberechtigten oder 
 

b) dem Vormund 
 

der in der Einrichtung befindlichen Personen,  
 
2. pädagogischen Fachkräften des Allgemeinen Sozialen Dienstes des zuständigen 

Jugendamtes 
 
zu Besuchszwecken betreten werden. In Gemeinsamen Wohnformen nach § 19 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch ist der Besuch des jeweils anderen Elternteils zuläs-
sig. Satz 2 und 3 gelten nicht für Personen mit Atemwegsinfektionen. 
 
   (3) Besucherinnen und Besucher nach Abs. 2 Satz 2 und 3 sind verpflichtet, ihre 
Besuchszeit auf das absolut erforderliche Mindestmaß zu beschränken. Sie müssen 
zu jeder Zeit 
 
1. mindestens 1,50 Meter Abstand zur besuchten Person einhalten, 
 
2. eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und 
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3. den von der Einrichtung angeordneten Hygieneregeln nachkommen. 
 
§ 1a Satz 2, 3 und 5 gelten entsprechend. 
 
   (4) Besuche nach Abs. 2 Satz 2 und 3 sind bis zu einer abweichenden Entscheidung 
des Gesundheitsamtes nicht mehr gestattet, wenn in der Einrichtung ein nach dem 
Infektionsschutzgesetz meldepflichtiges Infektionsgeschehen oder eine bestätigte In-
fektion mit SARS-CoV-2 vorliegt. 
 
   (5) Sportangebote innerhalb der Einrichtung nach Abs. 2 sind auf Einzelpersonen 
oder auf die in einer Wohngruppe zusammenlebenden Bewohnerinnen und Bewohner 
zu beschränken. Die Angebote dürfen nur unter Beachtung der Empfehlungen des 
Robert Koch-Instituts zur Hygiene durchgeführt werden. 
 

§ 9 
 
   Für den Vollzug dieser Verordnung sind abweichend von § 5 Abs. 1 des Hessischen 
Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst vom 28. September 2007 (GVBl. I 
S. 659), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Mai 2020 (GVBl. S. 310), neben den 
Gesundheitsämtern die örtlichen Ordnungsbehörden zuständig, wenn die Gesund-
heitsämter nicht rechtzeitig erreicht oder tätig werden können, um eine bestehende 
Gefahrensituation abwenden zu können. 
 

§ 102 
 
   Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1a Nr. 24 des Infektionsschutzgesetzes han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
 
1. dem Verbot des § 1 Abs. 1 oder 5, § 4 Abs. 1 oder 2, § 5 Abs. 1, § 7 Abs. 1, § 8 

Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2 eine der aufgeführten Einrichtungen betritt, 
 
2. dem Verbot des § 2 Abs. 1 oder § 2a Kinder eine der angeführten Einrichtungen 

betreten lässt, 
 
2a. dem Verbot des § 2 Abs. 2 Beschäftige eine der angeführten Einrichtungen betre-

ten lässt, 
 
3. § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 keinen Mund-Nasen-Schutz trägt, 
 
3a. § 1a keine Mund-Nasen-Bedeckung trägt, 

4. § 4 Abs. 6, § 6 Abs. 3 oder § 7 Abs. 4 Personen beschäftigt, die Krankheitssymp-
tome für COVID-19 aufweisen, in Kontakt zu infizierten Personen stehen oder bei 
denen oder den Angehörigen desselben Hausstandes ein Kontakt mit infizierten 
Personen noch nicht mehr als 14 Tage zurückliegt. 

 
§ 11 

 

                                                           
2 § 10 eingefügt durch den am 3. April 2020 in Kraft getretenen Art. 2 der Vierten Verordnung zur An-

passung der Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 30. März 2020 (GVBl. S. 214) 
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Befugnisse der örtlichen Behörden 
 
   Die örtlich zuständigen Behörden bleiben befugt, auch über diese Verordnung hin-
ausgehende Maßnahmen anzuordnen. 
 

§ 123 
 
   Diese Verordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 16. Au-
gust 2020 außer Kraft. 
 
 

Wiesbaden, den 13. März 2020 
 
 

Hessische Landesregierung 
 
Der Ministerpräsident Der Minister 
 für Soziales und Integration 
 
 
 
     Bouffier          Klose 
  

                                                           
3 Die vorstehende Verordnung wurde nach § 7 Abs. 1 Verkündungsgesetz am Freitag, den 13. März 

2020 bekannt gemacht. 
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Anlage 
 
1. Angehörige des Polizeivollzugsdienstes im Sinne der Hessischen Polizeilaufbahnverord-

nung vom 10. März 2015 (GVBl. S. 134), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 
2017 (GVBl. S. 114), sowie des Bundespolizeigesetzes vom 19. Oktober 1994 (BGBl. I 
S. 2978, 2979), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1724) 
und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Landes, die bei den Polizeipräsidien tätig 
sind und Vollzugsaufgaben wahrnehmen, 

 
2. Angehörige von Feuerwehren nach den §§ 9, 10 und 14 des Hessischen Brand- und 

Katastrophenschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 2014 
(GVBl. S. 26), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. August 2018 (GVBl. S. 374), 

 
3. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörden des öffentlichen Gesundheitsdienstes 

nach § 2 Abs. 2 des Hessischen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst vom 
28. September 2007 (GVBI. I S. 659), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Mai 2020 
(GVBI. S. 310), 

 
4. Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie Amtsanwältinnen 

und Amtsanwälte der Justiz, 
 
5. Bedienstete des Justiz- und Maßregelvollzuges, 
 
6. Bedienstete von Rettungsdiensten nach § 3 Abs. 1 des Hessischen Rettungsdienstge-

setzes vom 16. Dezember 2010 (GVBl. I S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
12. September 2018 (GVBl. S. 580), 

 
7. Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerkes nach § 2 des THW-Gesetz vom 

22. Januar 1990 (BGBl. I S. 118), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1514), 

 
8. Helferinnen und Helfer des Katastrophenschutzes nach § 38 Abs. 1 des Hessischen 

Brand- und Katastrophenschutzgesetzes, 
 
9. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 

bis 7 und 11 sowie § 36 Abs. 1 Nr. 2 und 7 des Infektionsschutzgesetzes sowie Beschäf-
tigte von ambulanten Betreuungs- und Pflegediensten nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des 
Hessischen Gesetzes über Betreuungs- und Pflegeleistungen vom 7. März 2012 (GVBl. 
S. 34), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2016 (GVBl. S. 322), 

 
10. die in der gesundheitlichen Versorgung von Menschen tätigen Angehörigen medizini-

scher und pflegerischer Berufe, insbesondere 
 
 a) Altenpflegerinnen und Altenpfleger nach § 1 des Altenpflegegesetzes in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 25. August 2003 (BGBl. I S. 1691), aufgehoben durch Ge-
setz vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581) in Verbindung mit § 64 des Pflegeberufege-
setzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Ja-
nuar 2020 (BGBl. I S. 66), oder nach § 58 Abs. 2 des Pflegeberufegesetzes, 

 
 b) Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfer nach § 1 des Hessischen Altenpflege-

gesetzes vom 5. Juli 2007 (GVBl. I S. 381), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21. Juni 2018 (GVBl. S. 296), 
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 c) Anästhesietechnische Assistentinnen und Anästhesietechnische Assistenten im 
Sinne der §§ 1 und 2 der DKG-Empfehlung zur Ausbildung und Prüfung von Operati-
onstechnischen und Anästhesietechnischen Assistentinnen/Assistenten vom 
17. September 2013, 

 
 d) Ärztinnen und Ärzte nach § 2a der Bundesärzteordnung in der Fassung der Bekannt-

machung vom 16. April 1987 (BGBl. I S. 1218), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15. August 2019 (BGBl. I S. 1307), 

 
 e) Apothekerinnen und Apotheker nach § 3 der Bundes-Apothekerordnung in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 19. Juli 1989 (BGBl. I S. 1478, 1842), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307), 

 
 f) Desinfektorinnen und Desinfektoren nach § 1 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für Desinfektorinnen und Desinfektoren vom 6. Dezember 2010 (GVBl. I S. 711), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 3. Dezember 2015 (GVBl. S. 580), 

 
 g) Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkranken-

pfleger nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 des Krankenpflegegesetzes vom 16. Juli 2003 (BGBl. I 
S. 1442), aufgehoben durch Gesetz vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581), in Verbin-
dung mit § 64 des Pflegeberufegesetzes oder nach § 58 Abs. 1 des Pflegeberufege-
setzes, 

 
 h) Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger nach 

§ 1 Abs. 1 Nr. 1 des Krankenpflegegesetzes, in Verbindung mit § 64 des Pflegeberu-
fegesetzes, 

 
 i) Hebammen nach § 3 des Hebammengesetzes vom 22. November 2019 (BGBl. I 

S. 1759), 
 
 j) Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer nach § 1 des Hessisches Kran-

kenpflegehilfegesetzes vom 21. September 2004 (GVBl. I S. 279), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 29. September 2017 (GVBl. S. 313), 

 
 k) Medizinische Fachangestellte nach § 1 der Verordnung über die Berufsausbildung 

zum Medizinischen Fachangestellten/zur Medizinischen Fachangestellten vom 
26. April 2006 (BGBl. I S. 1097), 

 
 l) Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentinnen und Medizinisch-technische 

Laboratoriumsassistenten nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 des MTA-Gesetzes vom 2. August 
1993 (BGBl. I S. 1402), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. August 2019 (BGBl. I 
S. 1307), 

 
 m) Medizinisch-technische Radiologieassistentinnen und Medizinisch-technische Radio-

logieassistenten nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 des MTA-Gesetzes, 
 
 n) Medizinisch-technische Assistentinnen für Funktionsdiagnostik oder Medizinisch-

technischer Assistenten für Funktionsdiagnostik nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 des MTA-Ge-
setzes, 

 
 o) Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter nach § 1 des Notfallsanitätergesetzes vom 

22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1348), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 
2019 (BGBl. I S. 2768), 
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 p) Operationstechnische Assistentinnen und Operationstechnische Assistenten im 
Sinne der §§ 1 und 2 der DKG-Empfehlung zur Ausbildung und Prüfung von Operati-
onstechnischen und Anästhesietechnischen Assistentinnen/Assistenten vom 
17. September 2013, 

 q) Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner nach § 1 Absatz 1 Satz 1 des Pflegeberufe-
gesetzes, 

 
 r) Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner nach § 1 Absatz 1 Satz 2 des Pflegeberufe-

gesetzes, 
 
 s) Pharmazeutisch-technische Assistentinnen oder pharmazeutisch-technische Assis-

tenten nach § 1 Abs. 1 des Gesetzes über den Beruf des pharmazeutisch-technischen 
Assistenten in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1997 (BGBl. I 
S. 2349), zuletzt geändert durch Gesetzes vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307), 

 
 t) Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten nach § 1 des Rettungsassistenten-

gesetzes vom 10. Juli 1989 (BGBl. I S. 1384), aufgehoben durch Gesetz vom 22. Mai 
2012 (BGBl. I S. 1348), in Verbindung mit § 30 des Notfallsanitätergesetzes, 

 
 u) Zahnärztinnen und Zahnärzte nach § 1 des Gesetzes über die Ausübung der Zahn-

heilkunde in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1987 (BGBl. I S. 1225), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2768), 

 
 v) Zahnmedizinische Fachangestellte nach § 1 der Verordnung über die Berufsausbil-

dung zum Zahnmedizinischen Fachangestellten/zur Zahnmedizinischen Fachange-
stellten vom 4. Juli 2001 (BGBl. I S. 1492), 

 
 w) Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten so-

wie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen oder Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten nach § 1 des Psychotherapeutengesetzes vom 16. Juni 1998 
(BGBl. I S. 1311), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. August 2019 (BGBl. I 
S. 1307), 

 
11. Fachkräfte in Tageseinrichtungen für Kinder nach § 25 Hessisches Kinder- und Jugend-

hilfegesetzbuch, 
 
11a. Beschäftige in nach § 45 des Achten Buches Sozialgesetzbuch betriebserlaubnispflich-

tigen stationären oder teilstationären Einrichtungen, die keine Kindertagesbetreuungs-
einrichtungen sind, 

 
11b. Personen, die hauptberuflich Beratungsdienste der psychosozialen Notfallversorgung, 

insbesondere im Bereich der Notfallseelsorge oder der Krisentelefone, sicherstellen, so-
wie Mitarbeiterinnen von Schutzeinrichtungen für Betroffene geschlechtsspezifischer 
Gewalt, insbesondere von Frauenhäusern oder Schutzwohnungen, 

 
11c. Personen, die in nach § 9 anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen Bera-

tungen nach § 5 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes vom 27. Juli 1992 (BGBl. I 
S. 1398), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2789), 
durchführen, 

 
11d. Beschäftigte des Allgemeinen Sozialen Dienstes bei den öffentlichen Trägern der Kin-

der- und Jugendhilfe, 
 
11e. Tagespflegepersonen nach § 43 Abs. 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch, 
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12. Personen, die unmittelbar mit der Auszahlung von Geldleistungen nach einem der fol-
genden Gesetze befasst sind: 

 
 a) Zweites Buch Sozialgesetzbuch, 
 
 b) Drittes Buch Sozialgesetzbuch, 
 
 c) Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch, 
 
 d) Asylbewerberleistungsgesetz, 
 
 e) Bundesausbildungsförderungsgesetz, 
 
 f) Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung und 
 
 g) Wohngeldgesetz, 
 
13. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unmittelbar in den Sektoren der Verordnung zur 

Bestimmung Kritischer Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz vom 22. April 2016 (BGBI. 
I S. 958), zuletzt geändert durch Verordnung vom 21. Juni 2017 (BGBI. I S. 1903) tätig 
sind, soweit von dem Arbeitgeber der Nachweis erbracht wird, dass ihre Tätigkeit zwin-
gend erforderlich ist; dabei bleiben die Schwellenwerte der Anhänge außer Betracht. 

 
14. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Abfallbewirtschaftung tätig sind, soweit von 

dem Arbeitgeber der Nachweis erbracht wird, dass ihre Tätigkeit vor Ort am Arbeitsplatz 
zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur zwingend erforderlich ist, 

 
15. hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Presse, Rundfunk, Fernsehen und 

anderen Telemedien, soweit vom Arbeitgeber der Nachweis erbracht wird, dass ihre Tä-
tigkeit vor Ort am Arbeitsplatz zur Aufrechterhaltung des Kernbetriebs zwingend erfor-
derlich ist, 

 
16. Soldatinnen und Soldaten nach § 1 des Soldatengesetzes vom 30. Mai 2005 (BGBl. I 

S. 1482), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626), so-
wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundeswehr, die zur Sicherstellung der Einsatz-
bereitschaft und der laufenden Einsätze der Bundeswehr erforderlich sind, 

 
17. Schulleiterinnen und Schulleiter, Personal des Schulträgers im Sinne des § 156 Nr. 1 

des Hessischen Schulgesetzes sowie Lehr- und Betreuungskräfte, die unmittelbar mit 
der Organisation und Durchführung des Präsenzunterrichts und von anderen schuli-
schen Veranstaltungen nach § 3 Abs. 1 oder der Betreuung nach § 3 Abs. 7 befasst sind, 

 
18. Personen, die nachweislich im Bereich der medizinischen und pharmazeutischen For-

schung im Zusammenhang mit dem SARS-CoV-2-Virus tätig sind, 
 
19. Personen, die nach Bestätigung der Dienststellenleitung in den Kernbereichen der staat-

lichen Forschung und Wissenschaftsverwaltung sowie in Kernbereichen des Kulturgut-
schutzes ihre Tätigkeit in der Dienststelle ausüben müssen, 

 
20. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Notarinnen und Notare, 
 
21. Mitglieder von Verfassungsorganen, 
 
22. Pfarrerinnen und Pfarrer, Seelsorgerinnen und Seelsorger, 
 
23. Inhaber von und Beschäftigte in Bestattungsunternehmen, 
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24. Inhaber von und Beschäftigte in Betrieben des Gebäudereiniger-Handwerks im Sinne 

der Nr. 33 der Anlage B der Handwerksordnung. 
 

 


